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Norm

EO §355 VIIIb

Rechtssatz

Verstößt aber ein Verp0ichteter in verschiedenen Medien gegen die jeweiligen, auf diese Medien bezogenen

Exekutionstitel, dann liegen ebenso zwei Verstöße vor, wie wenn diese von zwei verschiedenen Medieninhabern

gesetzt worden wären. Bei Unterlassungsgeboten betre6end zwei Medien ist er verp0ichtet, beide nicht weiter zu

vertreiben, weshalb ihm auch zwei Verstöße zur Last liegen, wenn er dies nicht tut. Es kann dem Berechtigten nicht

verwehrt sein, zur Durchsetzung seiner verschiedenen Ansprüche für jeden dieser Ansprüche einen eigenen

Exekutionstitel zu erwirken, und sei dies auch nur zu dem Zweck, um die e:zientere Durchsetzung zu ermöglichen

(kein Rechtsmissbrauch).
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Beisatz: Führen zwei verschiedene Parteien getrennt Unterlassungsexekution wegen Verstößen der verpflichteten

Partei in verschiedenen Medien, ist gleich zu beurteilen. (T1)
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